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1. Schuldnerin: regiomedia ag, Rüeggisingerstrasse 2, 
6020 Emmenbrücke

2. Dauer der Nachlassstundung: 6  Monate bis 27.11.2013
3. Bemerkungen: Die Gläubiger werden hiermit aufgefordert, 

ihre Forderungen, Wert 27. Mai 2013, mit Zinsabrechnung 
unter Angabe allfälliger Pfand- und Vorzugsrechte und unter 
Beifügung der Beweisstücke während der Eingabefrist bis zum 
27. Juni 2013 beim Sachwalter (Andreas Feuz-Ramseyer, Für-
sprecher, Von Graffenried & Cie Recht, Zeughausgasse 18, 
Postfach, 3000 Bern 7) nachweisbar einzureichen.
Gläubiger, die ihre Forderungen nicht oder verspätet anmel-
den, sind an den Verhandlungen über den Nachlassvertrag 
nicht stimmberechtigt.
Personen, die auf Vermögensstücke Anspruch erheben, die 
sich bei der Schuldnerin befinden, werden ebenso aufgefor-
dert, dies dem Sachwalter während der Eingabefrist unter Bei-
fügung der Beweismittel mitzuteilen.
Die Gläubigerversammlung findet zu einem späteren Zeit-
punkt statt. Die entsprechende Veröffentlichung sowie die Be-
kanntgabe der Art des Nachlassvertrages erfolgt mindestens 
30 Tage vor der Versammlung.
Die Gläubiger können innert 10 Tagen seit Publikation bei der 
unteren kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG (Bezirksgericht 
Hochdorf, Bellevuestrasse 6, 6280 Hochdorf) Beschwerde ge-
gen die Ernennung des Sachwalters erheben.

Im Auftrag des Bezirksgerichts Hochdorf als Nachlassgericht
Andreas Feuz-Ramseyer, Fürsprecher
Von Graffenried & Cie Recht
3000 Bern 7
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